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99 B E K A N N T M A C H U N G

Wechsel von Aufsichtsratsmitgliedern der Stadtwerke Unna GmbH
nach § 52 Abs. 2 GmbHG

Stadtwerke Unna GmbH
Unna

Im Aufsichtsrat der Stadtwerke Unna GmbH ist folgender Mitgliederwechsel einge-
treten:

Ausgeschieden ist das ordentliche Mitglied: Hubert Mücke, Unna
– kfm. Angestellter –

Neu eingetreten ist als ordentliches Mitglied: Ulf Schimion, Unna
– techn. Angestellter –

Ausgeschieden ist das stellvertretende Mitglied: Franz-Josef Hippler, Soest
– techn. Angestellter –

Neu eingetreten ist als stellvertretendes Mitglied: Ulrike Luhmann, Holzwickede
– kfm. Angestellte -

Ausgeschieden ist das stellvertretende Mitglied: Hansjörg Isele, Unna
– Rentner –

Neu eingetreten ist als stellvertretendes Mitglied: Franz-Josef Lüchtefeld, Unna
– Rentner –

ABl. StUN 34-99/13. Dezember 2002
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100 B E K A N N T M A C H U N G

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH
Unna

Im Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH ist folgender Mitglie-
derwechsel eingetreten:

Ausgeschieden ist das stellvertretende Mitglied: Annette Schulze, Unna
– Hausfrau –

Neu eingetreten ist als stellvertretendes Mitglied: Christian Schulze, Unna
– Student –

Ausgeschieden ist das ordentliche Mitglied: Hubert Mücke, Unna
– kfm. Angestellter –

Neu eingetreten ist als ordentliches Mitglied: Ulf Schimion, Unna
– techn. Angestellter –

Neu eingetreten ist als stellvertretendes Mitglied: Brigitte Kielau, Fröndenberg
– Kassiererin –

Ausgeschieden ist das ordentliche Mitglied: Walter Stankalla, Unna
– Angestellter –

Neu eingetreten ist als ordentliches Mitglied: Patricia Morgenthal, Unna
– Rechtsreferendarin –

Ausgeschieden ist das ordentliche Mitglied: Hansjörg Isele, Unna
– Rentner –

Neu eingetreten ist als ordentliches Mitglied: Franz-Josef Lüchtefeld, Unna
– Rentner –

Ausgeschieden ist das stellvertretende Mitglied: Matthias Immick, Dortmund
– Fachdezernent Recht –

Neu eingetreten ist als stellvertretendes Mitglied: Frank Peters, Unna
– Beamter –

ABl. StUN 34-100/13. Dezember 2002
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101 B E K A N N T M A C H U N G

2. N a c h t r a g s s a t z u n g   vom 13.12.2002

zur Haushaltssatzung der Stadt Unna
Kreis Unna - Regierungsbezirk Arnsberg -

für das Haushaltsjahr 2002

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30.04.2002 (GV. NRW. 2002, S. 160) hat der Rat der Stadt Unna
mit Beschluss vom 12.12.2002 folgende 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
vom 05.04.2001 erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

die bisherigen
festgesetzten

Beträge

erhöht um vermindert
um

der Gesamtbe-
trag des Haus-
haltsplanes ein-

schließlich Nach-
trag festgesetzt

auf
EUR EUR EUR EUR

im
Verwaltungs-
haushalt

Einnahme 120.445.540 0 0 120.445.540

Ausgaben 120.445.540 0 0 120.445.540

im
Vermögens-
haushalt

Einnahmen 32.618.823 8.500.000 0 41.118.823

Ausgaben 32.618.823 8.500.000 0 41.118.823
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§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2002 zur Finan-
zierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe
von 3.594.571 EUR um 8.500.000 EUR erhöht und damit auf 12.094.571 EUR festge-
setzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht
geändert.

§ 4

Der bisherige festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§§ 6 bis 10

Die §§ 6 bis 10 werden nicht geändert.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 2. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2002 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.

Die 2. Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist dem Landrat als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde in Unna mit Bericht vom 30.10.2002 nach § 79 Abs. 5 GO NRW an-
gezeigt worden.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom

16.12. bis einschließlich 23.12.2002 sowie am 30.12.2002
(keine Öffnungszeiten zwischen dem 24.12. und 29.12.2002)

während der Dienststunden vom

montags bis donnerstags 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
freitags 08.00 bis 12.30 Uhr,

im Rathaus der Stadt Unna, Rathausplatz 1, Zimmer 248 bzw. 254, öffentlich aus.



- 257 -

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Unna, 13. Dezember 2002

gez. Weidner
Bürgermeister

ABl. StUN 34-101/13. Dezember 2002


